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88/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.02.1996

Rechtssatz

Die Übertretung des § 4 Abs 5 StVO wird trotz eines (nachträglichen) Identitätsnachweises begangen, wenn der an

einem Verkehrsunfall Beteiligte nach der Berührung der beiden Fahrzeuge seine Fahrt fortsetzt und es lediglich der

Initiative des zweitbeteiligten Lenkers zu verdanken war, daß es überhaupt zu dessen Ausforschung kam. Der

Zweitbeteiligte hatte den Berufungswerber nach einer Verfolgungsfahrt zur Kontaktaufnahme veranlaßt.

Schlagworte

Unverständigung Identitätsnachweis ohne unnötigen Aufschub

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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